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Umgang mit dem Urheberrecht

Universitätsbibliothek der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

 

● In- und externe Digitalisierungswünsche

● BGH I ZR 69/11 vom 16. April 2015 – 
Elektronische Leseplätze II   

           

    



  



  

Urheberrechtsgesetz

Universitätsbibliothek der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

§ 2 Geschützte Werke

(1) Zu den geschützten Werken der Literatur, 
Wissenschaft und Kunst gehören insbesondere:

1. Sprachwerke, …
2. Werke der Musik;
3. pantomimische Werke … Werke der Tanzkunst;
4. Werke der bildenden Künste …
5. Lichtbildwerke …
6. Filmwerke …
7. Darstellungen wissenschaftlicher oder 

technischer Art, wie Zeichnungen, Pläne, 
Karten, Skizzen, Tabellen

    



  

Urheberrechtsgesetz

Universitätsbibliothek der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

 

§ 2 Geschützte Werke   
           
(2)Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur 

persönliche geistige Schöpfungen.
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Urheberrechtsgesetz

Universitätsbibliothek der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

 

§ 64 Allgemeines   
           
Das Urheberrecht erlischt siebzig Jahre nach dem 
Tode des Urhebers.

    



  

Urheberrechtsgesetz

Universitätsbibliothek der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

 
§ 66 Anonyme und pseudonyme 
Werke
   
(1)  Bei anonymen und pseudonymen Werken erlischt 
das Urheberrecht siebzig Jahre nach der 
Veröffentlichung. ...

(2) ...

    



  

Urheberrechtsgesetz

Universitätsbibliothek der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

 

    



  



  

Zum Urheberrechtsschutz von Inhaltsverzeichnissen bei der Kataloganreicherung
Holger Knudsen



  

Urheberrechtsgesetz

Universitätsbibliothek der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

 
Gesondert auf die Schutzwürdigkeit zu 
prüfen sind: 
           
● Übersetzungen
● Vorworte
● Kommentare
● Abbildungen und Illustrationen
● Klappentexte und Buchrückentexte
● Buchcover

    



  

Urheberrechtsgesetz

Universitätsbibliothek der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

 

    



  

§ 52b Urheberrechtsgesetz

Universitätsbibliothek der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Es ist zulässig, 

● veröffentlichte Werke
● aus dem Bestand öffentlich zugänglicher 

Bibliotheken
● ausschließlich in den Räumen der jeweiligen 

Einrichtung
● an eigens dafür eingerichteten elektronischen 

Leseplätzen
● zur Forschung und für private Studien

zugänglich zu machen

● soweit dem keine vertraglichen Regelungen 
entgegenstehen.

    



  

Urheberrechtsgesetz

Universitätsbibliothek der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

 

§ 52b Satz 2 und 3 UrhG

● nur so viele Exemplare, wie im Bestand vorhanden, 
dürfen gleichzeitig zugänglich gemacht werden

● angemessene Vergütung ist zu zahlen

    



  

BGH-Urteil vom 16. April 2015

Universitätsbibliothek der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

I ZR 69/11 – Elektronische Leseplätze II

● bloße Vertragsangebote verhindern nicht die 
Anwendbarkeit von § 52b UrhG 

● Einscannen von Werken durch Bibliotheken ist 
zulässig, obwohl § 52b UrhG keine ausdrückliche 
Berechtigung vorsieht

● Ausdrucken und Abspeichern auf USB-Stick ist 
erlaubt unter den Voraussetzungen des § 53 UrhG

● Bibliotheken müssen zumutbare Vorkehrungen 
treffen, um Mißbrauch zu verhindern

    



  

Urheberrechtsgesetz

Universitätsbibliothek der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

 

§ 52a Absatz 3 UrhG

Zulässig sind in den Fällen des Absatzes 1 auch die 
zur öffentlichen Zugänglichmachung erforderlichen 
Vervielfältigungen. 

    



  



  

§ 53 UrhG 

Universitätsbibliothek der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

 - zum privaten Gebrauch
(einzelne Vervielfältigungen durch natürliche 
Personen auf beliebigen Trägern, keine 
Erwerbszwecke)
 
- zum eigenen wissenschaftlichen 
Gebrauch
(einzelne Vervielfältigungsstücke; 
Vervielfältigung geboten, keine gewerblichen 
Zwecke)

- zum sonstigen eigenen Gebrauch
(kleine Teile, einzelne Beiträge aus Zeitungen 
oder Zeitschriften Werke)

    



  

Urheberrechtsgesetz

Universitätsbibliothek der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

 § 53 Absatz 4

Die Vervielfältigung

a) graphischer Aufzeichnungen von Werken der 
Musik, 

b) eines Buches … , wenn es sich um eine im 
wesentlichen vollständige Vervielfältigung 
handelt,

ist, … stets nur mit Einwilligung des Berechtigten 
zulässig … oder zum eigenen Gebrauch, wenn es sich 
um ein seit mindestens zwei Jahren vergriffenes 
Werk handelt.

    



  

Universitätsbibliothek der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

http://www.uni-kiel.de/ub/


